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Vorgehensweise 
 

 

Sozialpädagogische 
Familienbegleitung (SPF) 
 
1. Anfrage – 

Indikationsklärung 

2. Klärung der 
Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen 

3. Regelung der Finanzierung 

4. Erstgespräch mit der Familie 
und der zuweisenden 
Fachstelle 

5. Schriftlicher Auftrag / 
Kostengutsprache über die 
Vereinbarung der 
Zusammenarbeit und 
Zielsetzung der Begleitung 

6. Beginn der Begleitung 
gemäss Vereinbarung (kurze 
Rapporte) 

7. Protokolliertes 
Standortgespräch alle 3 
Monate: Überprüfung des 
Verlaufs und eventuelle 
Anpassung der Ziele 
(Zwischenberichte wo 
sinnvoll und erwünscht) 

8. Protokolliertes  
Abschlussgespräch 
(Abschlussbericht falls 
erwünscht). 

Begleitetes 
Besuchsrecht 
 
1. Anfrage 

2. Klärung der 
Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen des 
Begleitenden 
Besuchsrechtes 

3. Regelung der Finanzierung 

4. Erstgespräch mit 
obhutsberechtigter Person / 
Elternteil (ET) 

5. Erstgespräch mit zu 
besuchendem ET 

6. Schriftlicher Auftrag / 
Kostengutsprache über die 
Vereinbarungen 

7. Beginn der Begleitung 
gemäss Vereinbarung (kurze 
Rapporte) 

8. Protokollierte 
Standortgespräche – 
gegebenenfalls 
Anpassungen des 
Besuchsablaufs und -dauer 

9. Protokolliertes 
Abschlussgespräch 

Übergabe ohne 
Begleitung 
 
1. Anfrage 

2. Klärung der 
Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen des 
unbegleiteten 
Besuchsrechtes 

3. Regelung der Finanzierung 

4. Erstgespräch mit 
obhutsberechtigter Person / 
Elternteil (ET) 

5. Erstgespräch mit zu 
besuchendem ET 

6. Schriftlicher Auftrag / 
Kostengutsprache über die 
Vereinbarungen 

7. Beginn der 
Übergabetätigkeit gemäss 
Vereinbarung 

8. Protokollierte 
Standortgespräche – 
gegebenenfalls 
Anpassungen 

9. Protokolliertes 
Abschlussgespräch 

 

 

 

 

 

 

Dieser Anhang ist integrierter Bestandteil des Auftrages / der Kostengutsprache 
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